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Merkblatt für (nichtärztlich) gesetzlich geregelte Heilberufe 

(Altenpfleger*in, Anästhesietechn. Ass. (ATA), Diätassistent*in, Ergotherapeut*in, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger*in, Gesundheits- und Krankenpfleger*in, Hebamme, Heilpraktiker*in, HP beschränkt 
auf das Gebiet der Chiropraktik, HP beschränkt auf das Gebiet der Ergotherapie, HP beschränkt auf das 
Gebiet der Logopädie, HP beschränkt auf das Gebiet der Physiotherapie, HP beschränkt auf das Gebiet der 
Podologie, HP beschränkt auf das Gebiet Psychotherapie, Kinderkrankenpfleger/Kinderkrankenschwester, 
Krankenpfleger/Krankenschwester, Logopäd*in, Masseur*in und med. Bademeister*in, med. Fußpfleger*in, 
Med.-Techn. Ass. (MTA), Notfallsanitäter*in, Operationstechn. Ass. (OTA), Orthoptist*in, 
Pflegefachmann/Pflegefachfrau, Pharmazeutisch-techn. Ass. (PTA), Physiotherapeut*in, Podolog*in 
 
Angestellte mit der Erlaubnis, eine Heilberufsbezeichnung zu führen, sowie Inhaber*innen von 
Einrichtungen, die selbst keinen Heilberuf ausüben und auch nicht über eine eigene Heilberufsbezeichnung 
verfügen, sind nicht meldepflichtig. Bitte beachten Sie jedoch, dass Inhaber*innen von Einrichtungen ohne 
Heilberuf ein Gewerbe beim zuständigen Gewerbeamt anmelden müssen. 
 
 
Das Sachgebiet Infektionshygiene/Medizinalwesen bittet um Beachtung folgender Punkte: 
 
Erforderliche Unterlagen bei Neuanmeldungen: 
(Artikel 10 Gesundheitsdienstgesetz) 
 

 Meldebogen (automatische Erstellung bei Online-Anmeldung über unsere Website: 
www.muenchen.de/heilberufe  (andernfalls muss dieser bei uns angefordert werden) 
 

 Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung (Erlaubnisbescheid / Erlaubnisurkunde)  
 

 Aktueller Nachweis einer angemessenen Berufs-Haftpflichtversicherung 
 

 Zusätzlich bei Hebammen: Auskunftsbogen über Ihre Tätigkeit als Hebamme 
 

 Zusätzlich, sofern zutreffend: Fragebogen für invasiv tätige/n Heilpraktiker*in 

 
Erforderliche Angaben bei Änderungen: 
 

 Unaufgeforderte schriftliche Mitteilung einer neuen Praxis- sowie Privatadresse  
 Unaufgeforderte schriftliche Abmeldung bei Umzug/Wegzug aus dem Stadtgebiet München 
 Unaufgeforderte schriftliche Mitteilung bei Namensänderung 
 Unaufgeforderte schriftliche Abmeldung bei Aufgabe der Tätigkeit 

 
Eine Bestätigung über Ihre Anmeldung beim GSR stellen wir Ihnen gerne aus. Für die Bestätigung 
fällt eine Gebühr von 18 Euro an. Diese kann über die Online-Anmeldung bezahlt werden. Sollte 
Ihnen die Bezahlung über die Online-Funktion nicht möglich sein, so ist die Einzahlung vor Ort 
notwendig (in bar oder EC-Karte).  
Wir bitten um Verständnis, dass für alle persönlichen Vorsprachen eine vorherige 
Terminvereinbarung grundsätzlich erforderlich ist. 
 
Sprechzeiten nur mit Termin Bayerstr. 28 a in 80335 München; 2. Stock; Zimmer 2041 

 
E-Mail: meldestelle-medizinalwesen.gsr@muenchen.de 
www.muenchen.de/heilberufe 
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